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Das Blink- und

Spiegelgerät

«ARGUS»

Ansicht von hinten des ausgeschwenkten Blink- und Spiegelgerätes «Argus».

Bekanntlich schreibt Art. 10, Ziff. 4, des Bundesratsbeschlusses über
landw. Motorfahrzeuge und Anhänger, vom 18. Juli 1961, folgendes vor:
„Richtungsänderungen sind durch Handzeichen oder mit einer ,Kelle' oder
mit Richtungsanzeigern anzukündigen. Werden sichthemmende Ladungen
oder Anhänger befördert, so ist wenigstens das Linkabbiegen anzuzeigen;
der Führer hat auf solchen Fahrten eine geeignete ,Kelle' mitzuführen, wenn
das Fahrzeug nicht mit einem Gerät versehen ist, das gestattet, nach hinten
zu blicken und das Abbiegen nach links anzuzeigen."

Wie unsere Leser dem nebenstehenden Bestellschein entnehmen können,

kann das Gerät zur Zeit verbilligt, d. h. zu Fr. 85.— (statt 125.—)

abgegeben werden. Wir empfehlen besonders den Lesern,
die häufig verkehrsreiche Straßen befahren müssen,
von diesem vorteilhaften Angebot Gebrauch zu
machen. Schweiz. Traktorverband: Das Zentralsekretariat
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